
16 Schweizerische Juristen-Zeitung Am 73. Jahrgang

Actualites du droit de la mer. Societe Frangaise pour le
Droit International. Edite par J.-P. Queneudec. Paris 1973.

Das vorliegende Werk setzt sich aus einer Reihe von Vor
trägen und Diskussionsvoten zusammen, welche anläßlich eines
Seerechtsseminars im Jahre 1972 in Montpellier gehalten wur
den. Für die Rechtswissenschaft sind Fora, in denen Ideennicht
nur formuliert, sondern gleichzeitig auch kritisiert werden kön
nen, von uniiberschätzbarem Wert. F.in Seminar erfüllt für die
normative Wissenschaft einen ähnlichen Zweck wie das Experi
ment für die Kasualwissenschaft. Es erlaubt die Überprüfung
von Forschungsresultaten.

Das angezeigteWerk umfaßt folgendeAufsätze: Jean-Pierre
Queneudec, La remise en cause du droit de la mer; Pierre Bo-
nassies, Les routes imposees de TOMCl; Yves van der Mens-
hrugghe, Reflexions sur la definition du navire dang le droit
de la mer; Michel Voelckel, Le Statut juridique des «systemes
d'acquisition de donnees oceaniques»; Rene-Jean Dupuy et Alain
Picquemal, Lesappropriations nationales desespaces maritimes;
Jorge Castaneda, Les positions des etats latino-americains;
Andre Castagne, L'archeologie sous-marine et le droit: de la
reglementation interne au probleme de la reglementation inter
nationale; Claude-Albert Colliard, La gestion intematianale des
ressources de la mer; Christian Girard, La position frangaise
en matiere d'exploitation et de conservation des ressources bio-
logiques de la mer; Jean Carroz, Le röle de la FAO dang la
conservationdes ressources biologiques de la mer.

Daß verschiedene Normen des universellen Seevölkerrechts
an Anerkennung verloren haben, bevor sie durch neue Bestim
mungen ersetzt werden konnten, ist eine anerkannte Tatsache.
Queneudec weist nun aber anhand konkreter Beispiele nach,
daß nicht nur verschiedene Entwicklungsländer mit ihren ex
zessiven hoheitlichen Ansprüchen im Meeresräum diesen Pro
zeß eingeleitet haben, sondern daß ebenso traditionelle See
mächte wie etwa die Vereinigten Staaten (im Fall der Kuba-
Blockade im Jahre 1962), HoUand (in den Fällen der Piraten
sender in den Jahren 1964/65) oder auch England (im Fall der
Torrey-Canyon im Jahre 1967) durch ihr Verhalten zur Auf
lösung der seerechtlichen Ordnung beigetragen haben. Que
neudec frägt dann, ob wir nicht heute eine Debatte zwischen
juristischer Fiktion und wirtschaftlicher und sozialer Realität
erleben. Prof. Marin geht bei der Rechtfertigung der kanadi
schen Schutzzonen noch weiter, indem er auf die normative
Kraft der «brutalen Fakten» hinweist, ohne auf über- bzw.
grundrechtliche Prinzipien wie Natur der Sache, Vernunft, Ge
rechtigkeit oder Gleichheit zurückzugreifen, welche in der Re
gel beim Versuch, einen Rechtsfortbildungsprozeß einzuleiten,
zu Gevatter stehen. Verschiedene Verfasser, unter ihnen nament
lich Carroz bezüglich der Fischerei, weisen darauf hin, daß die
ungleiche natürliche Verteilung der Meeresressourcen über die
Ozeane einerseits imd der unterschiedliche Bezug der Staaten
zum Meeresraum anderseits eine Neuordnung des Seevölker
rechts so übermäßig erschweren. Die ungleiche Verteilung der
wirtschaftlichen Möglichkeiten im weitesten Sinne hat innerhalb
der Vereinten Nationen zur Formierung der sogennanten
«Gruppe 77» geführt, welcher auch im Seebodenkomitee ein
erhebliches Gewicht zukam.

Bei der Lektüre des anregenden Werkes wird man jedenfalls
auf der Suche nach dem möglichen Embryo einer zukünftigen
seerechtlichen Ordmmg auf verschiedene neue Fährten geleitet.

Dr. Urs Ch. Nef, St. Gallen

Ziilanf, Dr. Joos A.: Die wechselseitige Beteiligung im
schweizerischen Aktienrecht. SC^Diss. 1974. XVIl, 113 S.
(Winterthur 1974, Schellenberg.) Brosch. Fr./DM 28.—.

Die besonderen Probleme von Gesellschaften, die durch Ka
pitalbeteiligung oder auf andere Weise miteinander verbunden

sind, haben im geltenden schweizerischen Gesellschaftsrecht kei
ne Regelung gefunden. Doch befaßt sich das Schrifttum — im
Bestreben, die wirtschaftliche Realität besser zu erfassen — zu
nehmend mit den Formen der Unetmehmensverbindung. (Vgl.
etwa Martin Zweifel, Holdinggesellschaft und Konzern, Diss.

. Zürich 1973; Nikiaus C. Studer, Die Quasifusion, Diss. Bern
1974.)

Die übersichtlich aufgebaute und sorgfältig dokumentierte
Arbeit Zulaufs befaßt sich mit der wechselseitigen Beteiligung
als einer Sonderform der Untemehmensverbindung, die eigene
Probleme aufwirft. An den Anfang gestellt ist eine Darstellung
der Realien, die sich leider nur auf deutsches Tatsachenmaterial
abstützen kann. Es folgt die Begriffsbestimmung sowie eine Glie
derung der wechselseitigen Beteiligungen nach Entstehung und
Erscheinungsform. In einer knappen aber vollständigen Über
sicht werden die Auffassungen in der bisherigen schweizerischen
Literatur vorgestellt. Ein Überblick über das deutsche, das ita
lienische und das französische Aktienrecht beweist die These,
«daß die Regelung der wechselseitigen Beteiligung in neueren
Gesellschaftsrechten einen immergrößerenPlatz einnimmt.»

Den Hauptteil der Arbeit bildet eine Würdigung der ver
schiedenen Formen wechselseitiger Beteiligung nach geltendem
schweizerischem Aktienrecht. Zu Recht wendet der Autor die
Regeln über dasVerbotder Kapitalrückzahlung (vgl. OR 680 H)
und den Erwerb eigenerAktien (vgl. OR 659) analog auch auf
den Ausbau wechselseitiger Beteiligungen an: Die indirekte
(über eine verbundene Unternehmung vollzogene) Beteiligung
an sich selbst steht der direkten wirtschaftlich gleich und soU
auch den gleichen Schranken unterliegen. Die Ausübung des
Stimmrechts soU trotz wechselseitiger Beteiligung so lange offen
stehen, als die G^ellschaften in ihrer Willensbildung frei und
voneinander unabhängig sind. Wird dagegen eine Gesellschaft
von der anderen beherrscht, so soll in analoger Anwendung von
OR 659 V die beherrschte Gesellschaft in der Generalversamm
lung der herrschenden nicht stimmen dürfen. — Gegenseitige
Bezugsrechte sollen ausgeübt werden können, sofern die Libe-
rierung aus ungebundenem Vermögen möglich ist. Das Recht
auf Dividende erfährtkeineEinschränkung.

De lege ferenda geht Zulauf davon aus, daß keine rechtli
chen oder wirtschaftlichen Bedürfnisse zwingend die Möglich
keit wechselseitiger Beteiligungen erfordern. Er verlangt daher
eine restriktive Regelung, durch welche insbesondere die Höhe
der erlaubten Verflechtung zu limitieren wäre. In einer knappen
Skizze legt der Autor abschließend Grundzüge einer möglichen
künftigenOrdnungdar. Seine Postulatesind auf weiteStrecken
beherzigenswert, meines Erachtens zum Teil aRerdings allzu
perfektionistisch. Prof. Peter Forstmoser, BenglenfZürich

Brockhaiis Enzyklopädie in zwanzig Bänden. 17., vöUig
neubearbeitete Auflage des Großen Brockhaus. Dreiundzwanzig
ster Band: J—Z. 704 S. (Wiesbaden 1976. Brockhaus.) DM 98.—

Der Band 23 ist der zweite der beiden alphabetischen Nach
tragsbände zur Brockhaus-Enzyklopädie. Er enthält in 704 Seiten
die neuesten Ergebnisse der Forschung, aktuelle Statistiken und
Ergänzungen von Literaturangaben, sowie Schilderungen der
jüngsten politischen imd wirtschaftlichen Entwicklungen in allen
Staaten der Erde. Auch dieser Band hat neue Stichwörter, z.B.
«Staatsausgaben» oder «Kulturwandeb>. Sehr eindrücklich wird
der Prozeßder Veränderung der Kultur geschildert, wobei Kultur
als die (Gesamtheit der überlieferten Denk-, Sprach- sowie Ver
haltensmuster einer Gesellschaft verstanden wird. Mit 32 Seiten
farbenprächtiger Bilder aus den beliebten Reisegebieten des
europäischen Mittelmeerraumes: Spanien, Frankreich, Italien,
Jugoslawien und Griechenland schließt dieses große Werk.

Dr. Carla Usteri, Zürich


